
Antrag an den Studierendenrat Sitzung vom 12.01.2016

AntragstellerIn:

Name/Fachbereich/Gruppe
Zentrales Vergabegremium für QSM

Antragsinhalt:

Der Studierendenrat möge beschließen,

die Qualitätssicherungsmittel für den Zeitraum von Oktober bis Dezember 2015 in Höhe von 
375.000€ abzurufen.
Die Verteilung beträgt 150.000€ zentrale Mittel und 225.000€ dezentrale Mittel. Die dezentralen 
Mittel werden per Vollzeitäquivalent auf die Fachbereiche aufgeteilt, die zentralen Mittel als 
Wettbewerbsrunde für Investitionen ausgeschrieben. Dezentrale sowie zentrale Anträge müssen 
bis zum Dienstag, den 26.01. um 18 Uhr beim Vergabegremium eingegangen sein (siehe Mails an 
die Fachbereiche für weitere Infos).

Begründung:

Die neuen Regelungen für die Vergabe von Qualitätssicherungsmitteln gelten seit Oktober 2015. 
Ursprünglich wurde zwischen der Studierendenvertretung und dem Rektorat vereinbart, die Mittel 
des vierten Quartals 2015 nach alter Regelung unter Beibehaltung der für das Kalenderjahr 2015 
einvernehmlich gefundenen Zweckbindungen für Studium und Lehre zu verteilen.
Neben der Tatsache, dass bis Ende September keine Regularien zur Verausgabung der student. 
QSM von Seiten des MWK veröffentlicht waren, fühlten wir uns als Studierendenvertretung an die
für das komplette Jahr 2015 einvernehmlich beschlossenen Maßnahmen gebunden. Im Gegenzug 
wollten wir durch die Weiterführung des Einvernehmens verhindern, dass die über 88% der QSM 
aufgrund der wegfallenden Zweckbindung für Studium und Lehre anders verwendet werden. Die 
bisher gültige Regelung wollten wir daher weiterführen, so dass bei Änderungen erneut ein 
Einvernehmen gefasst werden muss. Dies geschah trotz der Ankündigung des Rektorats (in Person
des Kanzlers), dass die Universität ohnehin für rechtsverbindlich gefasste Ausgaben im vierten 
Quartal 2015 einstehen müsse. Auf Nachfrage zur Kontrolle dieser Vereinbarung wurden wir auf 
den zu veröffentlichenden Bericht zum QSM-Haushaltsjahr 2015 verwiesen.
Leider hielt das Rektorat die Studierendenvertretung in den folgenden Monaten hin. 
Protokollentwürfe entsprachen nicht der gefassten Vereinbarung, Nachfragen wurden mit einer 
lähmenden Kommunikation seitens des Rektorats konsequent verschleppt. Entsprechende Papiere 
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wurden nur nach und nach und teilweise erst nach mehrfacher gezielter Nachfrage zur Verfügung 
gestellt. Weiterhin liegen uns von Seiten der Fakultäten Schreiben vor, die der 
Studierendenvertretung von der Haushaltsabteilung bis heute vorenthalten werden. Letztlich 
mussten wir feststellen, dass weder Fakultäten noch mit QSM geförderte zentrale Einrichtungen 
durch das Rektorat bzw. die Haushaltsabteilung entsprechend über die vermeintliche Einigung 
informiert wurden. Stattdessen wurde Ihnen genau das Gegenteil mitgeteilt, nämlich dass die 
Mittel ab 10/2015 wie allgemeine Haushaltsmittel zu behandeln seien, die Zweckbindung 
aufgehoben sei und diese ab diesem Zeitpunkt keiner Dokumentation mehr unterliegen, wie es bei 
den QSM zuvor noch der Fall war.
Aufgrund 

• der nachweislich nicht stattgefundenen Weitergabe der Einigung und der damit 
verbundenen und nicht mehr nachprüfbaren Gefahr, dass die Mittel nicht entsprechend des
Einvernehmens vergeben wurden,

• der blockierenden Kommunikation seitens des Rektorates sowie dem nicht als 
gleichberechtigt und wertschätzend zu bezeichnenden Umgangs mit der 
Studierendenvertretung,

• der bereits jetzt der Studierendenvertretung zur Last gelegten Kürzungen in Studium und 
Lehre in Bezug auf die Verteilung der QSM (vgl. Jahresbericht des Rektors, S. 37; 
http://www.pr.uni-freiburg.de/pm/2015/rektorat-jahresbericht-broschuere-2015-16.pdf) 
sowie

• der nicht transparent nachvollziehbaren Finanzplanung des Rektorats in Bezug auf die 
Verwendung der 88,236 % der bisherigen QSM, die bisher einer Zweckbindung für 
Studium und Lehre unterlagen

sehen wir die Verausgabung der Mittel im Sinne der Studierendenschaft gefährdet. Daher rufen 
wir die 11,764% der QSM ab, die der Studierendenschaft im vierten Quartal 2015 zum Vorschlag 
zustehen. Die zeitnahe Einreichungsfrist sowie die Einschränkung auf Investitionen mit genauer 
Benennung stellen sicher, dass die Gelder noch vor dem 30. April verausgabt sein können und 
nicht ans MWK zurückfallen werden. Auf diese Weise wird eine zweckgebundene Verausgabung 
in Sinne der Studierendenvertretung sicher gestellt und gegenüber dem Rektorat deutlich gemacht, 
dass Vereinbarungen mit der Studierendenvertretung auch verbindlich eingehalten, kommuniziert 
und umgesetzt werden müssen. Denn gerade in den Anfangsjahren der wieder eingeführten 
verfassten Studierendenschaft ist es wichtig, dass das Rektorat erkennt, dass die 
Studierendenschaft ein ernst zu nehmender Partner ist.

Hinweis:

Es ist explizit erwünscht, in den Anträgen an die Studierendenvertretung genderneutrale Sprache 
zu verwenden (beispielsweise „Mitarbeiter*innen“ statt „Mitarbeiter“).
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